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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

VVG §1a Abs2;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. VVG § 1a heute

2. VVG § 1a gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

Rechtssatz

Es ist davon auszugehen, dass ein Berechtigter im Sinne des § 1a Abs. 2 VVG nicht nur das Recht auf Antragstellung

nach der genannten Bestimmung hat, sondern dass ihm in dem betre6enden Vollstreckungsverfahren dann auch

sämtliche Parteienrechte zukommen. Allerdings folgt aus § 1a Abs. 2 VVG auch, dass die Parteistellung im

Vollstreckungsverfahren an einen entsprechenden Antrag des Berechtigten gebunden ist. Solange ein solcher Antrag

nicht vorliegt, ist auch eine Parteistellung des Berechtigten im von amtswegen allenfalls schon eingeleiteten

Vollstreckungsverfahren nicht gegeben. Er ist bis dahin insbesondere auch nicht übergangene Partei. Dies bedeutet,

dass er auch kein Recht auf Zustellung in diesem Verfahren früher ergangener Erledigungen hat (vgl. VwGH 28.6.1995,

93/16/0030, zu dem Beitritt zu einer Berufung nach §§ 257f BAO).Es ist davon auszugehen, dass ein Berechtigter im

Sinne des Paragraph eins a, Absatz 2, VVG nicht nur das Recht auf Antragstellung nach der genannten Bestimmung

hat, sondern dass ihm in dem betre6enden Vollstreckungsverfahren dann auch sämtliche Parteienrechte zukommen.

Allerdings folgt aus Paragraph eins a, Absatz 2, VVG auch, dass die Parteistellung im Vollstreckungsverfahren an einen

entsprechenden Antrag des Berechtigten gebunden ist. Solange ein solcher Antrag nicht vorliegt, ist auch eine

Parteistellung des Berechtigten im von amtswegen allenfalls schon eingeleiteten Vollstreckungsverfahren nicht

gegeben. Er ist bis dahin insbesondere auch nicht übergangene Partei. Dies bedeutet, dass er auch kein Recht auf

Zustellung in diesem Verfahren früher ergangener Erledigungen hat vergleiche VwGH 28.6.1995, 93/16/0030, zu dem

Beitritt zu einer Berufung nach Paragraphen 257 f, BAO).
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